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Artikel 11)

Änderung des Gesetzes für die hessi-
schen Universitätskliniken

Das Gesetz für die hessischen Univer-
sitätskliniken vom 26. Juni 2000 (GVBl. I
S. 344), geändert durch Gesetz vom 
31. Oktober 2001 (GVBl. I S. 434), wird
wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Klinikum der Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität mit
Sitz in Frankfurt am Main (Univer-
sitätsklinikum Frankfurt) ist eine
rechtsfähige Anstalt des öffentli-
chen Rechts.“

b) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Die Vorschriften dieses Ge-
setzes gelten auch für das Univer-
sitätsklinikum Gießen und Mar-
burg, soweit im Gesetz über die
Errichtung des Universitätsklini-
kums Gießen und Marburg vom
16. Juni 2005 (GVBl. I S. 432)
nichts Abweichendes bestimmt
ist.“

2. In § 4 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte
„vier Millionen Deutsche Mark“
durch die Worte „zwei Millionen Eu-
ro“ ersetzt.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte
„der klinischen“ gestrichen.

bb) In Satz 3 wird die Angabe „§ 6
Abs. 1 Satz 2 des Hessischen
Hochschulgesetzes“ durch „§ 7
Abs. 1 Satz 2 des Hessischen
Hochschulgesetzes“ ersetzt.

cc) Als Satz 4 wird angefügt:

„Die Erfüllung der vorstehen-
den Aufgaben ist Gegenstand
der nach § 15 zu treffenden
Vereinbarung.“

b) In Abs. 2 werden vor dem Punkt
die Worte „oder stellt deren Erfül-
lung sicher“ eingefügt.

c) In Abs. 3 Satz 3 werden die Worte
„der Landesregierung und“ gestri-
chen.

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

b) In dem neuen Abs. 1 Nr. 2 werden
vor dem Komma die Worte „als
stellvertretende Vorsitzende oder
stellvertretender Vorsitzender“
eingefügt.

c) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Beim Universitätsklinikum
Gießen und Marburg gehören die
Dekaninnen oder Dekane der
Fachbereiche Medizin beider Uni-
versitäten dem Vorstand an. Die
anderen Mitglieder des Vorstands
nach Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 erhalten
jeweils zwei Stimmrechte. Das
Nähere regelt die Geschäftsord-
nung.“

5. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 erhält folgende
Fassung:

„6. die Abgabe von Stellungnah-
men zu Maßnahmen der
Struktur- und Entwicklungs-
planung, zur Ausschreibung
von Professuren sowie zu Be-
rufungsvorschlägen des Fach-
bereichs Medizin im Bereich
der klinischen Medizin,“.

b) In Abs. 2 Satz 1 wird nach dem
Wort „des“ das Wort „jeweiligen“
eingefügt.

6. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Amtszeit der Mitglieder
des Aufsichtsrates, die ihm nicht
kraft Amtes angehören, beträgt
vier Jahre. Das Ministerium für
Wissenschaft und Kunst bestellt für
die Mitglieder nach Abs. 1 Nr. 1
bis 4 Stellvertretungen, für die
Mitglieder nach Nr. 3 und Nr. 4 auf
Vorschlag der entsendenden Stel-
le. Wird für ein Mitglied keine
Stellvertretung bestellt, kann die-
ses im Falle der Verhinderung
durch schriftliche Stimmabgabe an
der Beschlussfassung teilnehmen.
Das Nähere regelt die Geschäfts-
ordnung des Aufsichtsrats.“

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Mitglieder werden vom
Ministerium für Wissenschaft und
Kunst bestellt, sofern die Mitglied-
schaft nicht kraft Amtes wahrge-
nommen wird. Der Klinikumsvor-
stand kann Mitglieder nach Abs. 1
Nr. 5 vorschlagen.“
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7. § 11 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Ärztliche Direktorin oder
der Ärztliche Direktor wird in ärztli-
chen Angelegenheiten durch die
stellvertretende Ärztliche Direktorin
oder den stellvertretenden Ärztlichen
Direktor vertreten. Im Übrigen ob-
liegt die Stellvertretung der Kauf-
männischen Direktorin oder dem
Kaufmännischen Direktor.“

8. § 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Ärztliche Direktorin oder
der Ärztliche Direktor sowie die Stell-
vertreterin oder der Stellvertreter
müssen die Einstellungsvorausset-
zungen für Mitglieder der Professo-
rengruppe mit ärztlichen Aufgaben
erfüllen und über Erfahrungen in der
Betriebsleitung sowie im Kranken-
hauswesen verfügen. Der Aufsichts-
rat schreibt die Stelle der Ärztlichen
Direktorin oder des Ärztlichen Direk-
tors öffentlich aus und entscheidet, ob
das Amt haupt- oder nebenamtlich
wahrgenommen wird.“

9. In § 18 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe
„26. August 1998 (BGBl. I S. 2512)”
durch „23. Dezember 2003 (BGBl. I 
S. 2848)“ ersetzt.

10. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe
„§ 7“ durch die Angabe „§ 8“ er-
setzt.

b) In Abs. 6 Satz 2 wird die Angabe
„6. Juli 1999 (GVBl. I S. 338)“
durch „17. Oktober 2005 (GVBl. I
S. 674)“ ersetzt.

c) Abs. 9 erhält folgende Fassung:

„(9) Das Universitätsklinikum
kann eigenes nicht wissenschaftli-
ches Personal neu einstellen. Für
dieses Personal gelten bis zum Ab-
schluss eigener kollektiver arbeits-
rechtlicher Regelungen die ar-
beits-, sozialversicherungs- und ta-
rifrechtlichen Bestimmungen des
Landes.“

11. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden ein Se-
mikolon und die Worte „Klinische
Zentren“ angefügt.

b) In Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe
„§ 56 „ durch „§ 58“ ersetzt.

c) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Zur Koordination und Opti-
mierung der Betriebsabläufe von
Abteilungen und sonstigen Orga-
nisationseinheiten des Univer-
sitätsklinikums können klinische
Zentren gebildet werden. Dabei
sind die Festlegungen der Struk-
turplanung der Universitäten zu
berücksichtigen. Für die Bestel-

lung der Zentrumsleitung gilt 
Abs. 2 entsprechend. Aufgaben
und Befugnisse der Zentrumslei-
tung regelt der Aufsichtsrat.“

12. § 25 erhält folgende Fassung:

„Ist zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tre-
tens dieses Gesetzes eine Ärztliche
Direktorin oder ein Ärztlicher Direk-
tor nebenamtlich tätig, so kann sie
oder er diese Funktion bis zum Ende
der laufenden Amtszeit weiterhin ne-
benamtlich ausüben.“

13. Nach § 25 wird als § 25a eingefügt:

„§ 25a

Universitätsklinikum in privater
Rechtsform

(1) Für ein Universitätsklinikum in
privater Rechtsform gelten nur die
Bestimmungen über

1. das Betriebsvermögen (§ 2 Abs. 1
Satz 4 bis 6),

2. die Aufgaben des Universitätskli-
nikums (§ 5 Abs. 1 und 2),

3. die Zusammenarbeit zwischen
Universitätsklinikum und Univer-
sität (§ 15),

4. die Nebentätigkeiten (§ 23)

mit den in Abs. 2 bis 7 genannten
Maßgaben.

(2) Das Universitätsklinikum in
privater Rechtsform muss mit den
aufgrund der Vereinbarung nach § 15
zu konkretisierenden Aufgaben nach
§ 5 Abs. 1 beliehen werden und un-
tersteht insoweit der Rechtsaufsicht
des Ministeriums für Wissenschaft
und Kunst. Die zwischen dem Univer-
sitätsklinikum in privater Rechtsform
einerseits und der jeweiligen Univer-
sität und ihrem Fachbereich Medizin
andererseits zu schließende Verein-
barung nach § 15 Abs. 1 ist ein öffent-
lich-rechtlicher Vertrag und bedarf
der Zustimmung des Ministeriums für
Wissenschaft und Kunst. Die Belei-
hung kann auch Aufgaben nach § 22
Abs. 5 Satz 1 umfassen. Das Ministe-
riums wacht darüber, dass die öffent-
lich-rechtlichen Bestimmungen ein-
gehalten werden, und insbesondere
darüber, dass das Universitätsklini-
kum in privater Rechtsform die Frei-
heit in Forschung und Lehre wahrt
und jederzeit sicherstellt, dass die
Mitglieder der Universität die durch
Art. 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgeset-
zes verbürgten Grundrechte und die
in § 4 Abs. 2 bis 4 des Hochschulrah-
mengesetzes beschriebenen Freihei-
ten wahrnehmen können. Es kann in
Wahrnehmung dieser Aufgaben die
erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen
treffen, insbesondere

1. Informationen und die Vorlage von
Unterlagen auf Kosten des Univer-
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sitätsklinikums in privater Rechts-
form anfordern,

2. die Geschäftsräume des Univer-
sitätsklinikums in privater Rechts-
form betreten,

3. rechtswidrige Maßnahmen und
Beschlüsse beanstanden und

4. die Erfüllung der dem Univer-
sitätsklinikum in privater Rechts-
form obliegenden Pflichten inner-
halb angemessener Frist verlan-
gen.

Anträge auf rechtsaufsichtliche Prü-
fung sind binnen angemessener Frist
zu bescheiden. 

Die Kosten der wahrzunehmenden
Aufgaben regelt die Vereinbarung
nach § 15. § 2 Abs. 1 Satz 4 bis 6 fin-
det Anwendung, solange das Land al-
leiniger Gesellschafter des Univer-
sitätsklinikums in privater Rechtsform
ist.

(3) Bei Überführung eines Univer-
sitätsklinikums in eine private
Rechtsform ist die Erfüllung der Auf-
gaben, insbesondere die Wahrung
der Belange von Forschung und Leh-
re, durch Vereinbarungen sicherzu-
stellen. Insbesondere muss die Ver-
antwortung des jeweiligen Fachbe-
reichs Medizin für Umfang und
Struktur der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses sowie für
Forschung und Lehre und die hierfür
verfügbaren personellen und sächli-
chen Ressourcen erhalten bleiben.
Das für die medizinische Ausbildung
nach den jeweiligen Ausbildungsord-
nungen erforderliche Fächerspektrum
in der klinischen Medizin ist zu ge-
währleisten. Die Belange von For-
schung und Lehre sind auch im lau-
fenden Betrieb zu beachten. Der je-
weilige Fachbereich ist kontinuierlich
zu informieren. Hierzu ist die Teilnah-
me des jeweiligen Dekans an den Sit-
zungen der Geschäftsleitung des Uni-
versitätsklinikums in privater Rechts-
form mit beratender Stimme und ei-
nem Antragsrecht vertraglich sicher-
zustellen.

Eine Veräußerung der Mehrheit der
Anteile an einem Universitätsklini-
kum in privater Rechtsform durch das
Land Hessen an einen Dritten setzt
voraus, dass aufgrund der nach § 15
geschlossenen Vereinbarungen und
aufgrund etwaiger weiterer mit dem
Universitätsklinikum in privater
Rechtsform sowie seinem Mehrheits-
gesellschafter geschlossener Verein-
barungen die Erfüllung der Aufgaben
nach § 5 Abs. 1 und 2 dauerhaft ge-
währleistet ist. Die nach § 15 beste-
henden Vereinbarungen sind dem-
entsprechend zu überprüfen und so-
weit erforderlich anzupassen. Darü-
ber hinaus ist das Land verpflichtet,
durch vertragliche Regelungen mit
dem Erwerber der Anteilsmehrheit
dafür Sorge zu tragen, dass der Be-
trieb des Universitätsklinikums in pri-

vater Rechtsform sowohl den Anfor-
derungen von Forschung und Lehre
als auch denjenigen der Krankenver-
sorgung genügt. Es sind insbesondere
geeignete Vorkehrungen verfahrens-
rechtlicher oder organisatorischer Art
zu treffen, dass zwischen Fachbereich
und Universität einerseits und Uni-
versitätsklinikum in privater Rechts-
form andererseits kooperative Ent-
scheidungswege ermöglicht werden.

(4) Kommt eine Einigung zwischen
der Universität und dem mit Aufga-
ben nach § 5 Abs. 1 beliehenen Uni-
versitätsklinikum in privater Rechts-
form

1. in Fällen, in denen Belange von
Forschung und Lehre berührt wer-
den, oder

2. über das Zustandekommen oder
eine Anpassung von Vereinbarun-
gen nach § 15

nicht zustande, entscheidet auf An-
trag des geschäftsführenden Organs
des Universitätsklinikums in privater
Rechtsform oder eines Dekanats eine
Schlichtungskommission. Bei der Ent-
scheidung der Schlichtungskommissi-
on ist ein angemessener Ausgleich
zwischen den grundgesetzlich ge-
schützten Interessen beider Seiten
unter Beachtung bestehender Verein-
barungen nach § 15 sicherzustellen.
Bis zu einer Entscheidung der
Schlichtungskommission über Fra-
gen, die Satz 1 Nr. 2 betreffen, kann
das Ministerium für Wissenschaft und
Kunst vorläufige Maßnahmen anord-
nen. Die Schlichtungskommission
setzt sich wie folgt zusammen: Vertre-
tung der Universitäten, der Fachbe-
reiche Medizin und des Landes einer-
seits sowie Vertretung des Univer-
sitätsklinikums in privater Rechtsform
andererseits. Den Vorsitz führt eine
vom Ministerium für Wissenschaft
und Kunst im Einvernehmen mit dem
Mehrheitsgesellschafter des Univer-
sitätsklinikums in privater Rechtsform
bestellte Person. Die Zahl der Stim-
men der Vertretungen von Univer-
sitäten, Fachbereichen Medizin und
Land entspricht der Zahl der Stimmen
des geschäftsführenden Organs des
Klinikums und Mehrheitsgesellschaf-
ters des Universitätsklinikums in pri-
vater Rechtsform. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die mit dem Vorsitz
betraute Person. Die Schlichtungs-
kommission gibt sich eine Geschäfts-
ordnung. Beschlüsse der Schlich-
tungskommission unterliegen der
Rechtsaufsicht des Ministeriums für
Wissenschaft und Kunst.

(5) Wissenschaftliches Personal
steht in einem Beschäftigungsverhält-
nis zur Universität, soweit es Aufga-
ben in Forschung und Lehre wahr-
nimmt. Für den Aufgabenbereich
Krankenversorgung können Beschäf-
tigungsverhältnisse mit dem Univer-
sitätsklinikum in privater Rechtsform
begründet werden. Im Übrigen wer-
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den die Beschäftigten für die Aufga-
benwahrnehmung in der Kranken-
versorgung dem Universitätsklinikum
in privater Rechtsform von der Uni-
versität gegen Kostenerstattung ge-
stellt. Verbeamtete Beschäftigte wer-
den im Falle der Veräußerung der
Mehrheit der Geschäftsanteile an ei-
nen privaten Dritten dem Univer-
sitätsklinikum mit ihrer Zustimmung
zugewiesen. Mit Professorinnen und
Professoren soll das Universitätsklini-
kum in privater Rechtsform Chefarzt-
verträge abschließen. Die Zuständig-
keitsregelungen für Ernennungen,
Ruhestandsversetzungen und Maß-
nahmen nach der Hessischen Diszi-
plinarordnung bleiben unberührt. So-
weit wissenschaftliche Bedienstete
Aufgaben in Nebentätigkeit erfüllen,
gestattet das Universitätsklinikum in
privater Rechtsform auf der Grundla-
ge einer mit der Universität abzu-
schließenden Vereinbarung die Inan-
spruchnahme von Einrichtung, Perso-
nal oder Material gegen Kostenerstat-
tung. Die nebentätigkeitsrechtlichen
Vorschriften des Landes bleiben un-
berührt.

(6) Soweit Personalakten der Be-
schäftigten im Landesdienst im Auf-
trag der Universität vom Universitäts-
klinikum in privater Rechtsform ge-
führt werden, gelten die §§ 107 bis
107g des Hessischen Beamtengeset-
zes entsprechend. Personenbezogene
Daten der Beschäftigten im Landes-
dienst dürfen von der Universität an
das Universitätsklinikum in privater
Rechtsform übermittelt werden, so-
weit dies für Zwecke der ordnungs-
gemäßen Personalverwaltung durch
das Universitätsklinikum in privater
Rechtsform erforderlich ist.

(7) Die Bestimmungen des Hessi-
schen Krankenhausgesetzes 2002
vom 6. November 2002 (GVBl. I 
S. 662), geändert durch Gesetz vom
20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 462),
bleiben unberührt.“

14. § 26 erhält folgende Fassung:

„§ 26

Änderung des Hessischen 
Personalvertretungsgesetzes

Das Hessische Personalver-
tretungsgesetz vom 24. März 1988
(GVBl. I S. 103)2), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 17. Oktober 2005
(GVBl. I S. 674), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 98 erhält folgende Fassung:

„§ 98

(1) Die bei einem Universitäts-
klinikum in der Rechtsform einer
Anstalt des öffentlichen Rechts
tätigen Landesbediensteten und

diejenigen Landesbediensteten, de-
ren Personalangelegenheiten dem
Universitätsklinikum zur Wahr-
nehmung übertragen sind, gelten
im Sinne dieses Gesetzes als Be-
schäftigte des Universitätsklini-
kums. Für ein Universitätsklini-
kum in privater Rechtsform gelten
die Abs. 2 bis 5.

(2) Bei einem Universitätsklini-
kum in privater Rechtsform ist der
Betriebsrat für das dort tätige wis-
senschaftliche Personal im Ange-
stelltenverhältnis entsprechend
den betriebsverfassungsrechtli-
chen Vorschriften zuständig.

(3) Soweit die Zuständigkeit
des Betriebsrates nach den be-
triebsverfassungsrechtlichen Vor-
schriften nicht gegeben ist, ist für
das von der Universität dem Uni-
versitätsklinikum in privater
Rechtsform gestellte oder zuge-
wiesene wissenschaftliche und
nicht wissenschaftliche Personal
im Landesdienst eine eigenständi-
ge Personalvertretung bei der Uni-
versität zu wählen. Der Betriebsrat
kann an den Sitzungen der Perso-
nalvertretung teilnehmen.

(4) Die Universität ist zugleich
oberste Dienstbehörde im Sinne
dieses Gesetzes; sie kann das Uni-
versitätsklinikum in privater
Rechtsform mit der Wahrnehmung
ihrer Befugnisse nach § 8 beauftra-
gen. Dies gilt nicht für Maßnah-
men nach § 25a Abs. 5 Satz 6 des
Gesetzes für die hessischen Uni-
versitätskliniken.

(5) In Angelegenheiten, die der
Mitbestimmung der Personalver-
tretung unterliegen, gilt § 71 mit
der Maßgabe, dass die oder der
Vorsitzende der Einigungsstelle
bei Nichteinigung beider Seiten
von der oder dem Vorsitzenden
der Landespersonalkommission
bestellt wird und sie oder er sich
bei der Beschlussfassung zunächst
der Stimme zu enthalten hat.
Kommt eine Stimmenmehrheit
nicht zustande, so nimmt die oder
der Vorsitzende nach weiterer Be-
ratung an der erneuten Beschluss-
fassung teil.

(6) Bei der Umwandlung eines
Universitätsklinikums von einer
Anstalt des öffentlichen Rechts in
eine Kapitalgesellschaft nach
Maßgabe des § 5 des Gesetzes
über die Errichtung des Univer-
sitätsklinikums Gießen und Mar-
burg vom 16. Juni 2005 (GVBl. I 
S. 432) üben die zum Stichtag des
Formwechsels amtierenden Mit-
glieder der Personalräte in Mar-
burg und Gießen bis zur Konstitu-
ierung von Betriebsräten, längs-
tens jedoch für die Dauer von
sechs Monaten ab dem Formwech-
sel, die Rechte und Pflichten eines
Betriebsrats nach dem Betriebsver-
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fassungsgesetz in der Fassung 
vom 25. September 2001 (BGBl. I
S. 2518), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. Mai 2004 
(BGBl. I S. 974), im Sinne eines
Übergangsmandates aus. Die Ge-
schäfte des Gesamtbetriebsrates
werden im Wege eines Über-
gangsmandates bis zur Dauer von
sechs Monaten von den Mitglie-
dern der Personalräte wahrgenom-
men. Vorstehendes gilt entspre-
chend für die Jugend- und Ausbil-
dungsvertretung, die Schwerbe-
hindertenvertretung und weitere
Interessenvertretungen der Mitar-
beiter. Bei der Anstalt des öffentli-
chen Rechts Universitätsklinikum
Gießen und Marburg anwendbare
Dienstvereinbarungen und Rege-
lungsabreden, einschließlich et-
waiger Gesamtdienstvereinbarun-
gen, gelten nach dem Formwech-
sel als Betriebsvereinbarungen im
Sinne des § 77 Abs. 2 des Betriebs-
verfassungsgesetzes und als Rege-
lungsabreden fort, bis sie durch
die Betriebsparteien anerkannt,
geändert oder aufgehoben wer-
den.“

2. In § 99 werden die Worte „Das
Universitätsklinikum und“ gestri-
chen.“

15. § 27 erhält folgende Fassung:

„§ 27

Außer-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme
des § 26 mit Ablauf des 31. Dezember
2010 außer Kraft.“

Artikel 23)

Änderung des Hessischen 
Hochschulgesetzes

Das Hessische Hochschulgesetz in der
Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I 
S. 374), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218), wird
wie folgt geändert:

1. Dem § 51 Abs. 3 werden folgende Sät-
ze angefügt:

„In der Grundordnung kann vorgese-
hen werden, dass die Funktion haupt-
amtlich wahrgenommen wird. In die-
sem Fall soll die Stelle öffentlich aus-
geschrieben und eine Amtszeit von
nicht weniger als 6 Jahren vorgesehen
werden.“

2. § 57 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Fachbereich Medizin er-
füllt seine Aufgaben in Forschung

und Lehre in Zusammenarbeit mit
dem Universitätsklinikum. Zur Vor-
bereitung von Strukturentscheidun-
gen des Fachbereichs Medizin der
Johann-Wolfgang-Goethe-Universi-
tät Frankfurt am Main sowie der
Fachbereiche Medizin der Justus-
Liebig-Universität Gießen und der
Philipps-Universität Marburg nach
§ 50 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 in Verbin-
dung mit § 59 Abs. 2 Satz 3 werden
am Standort Frankfurt und gemein-
sam für die Standorte Gießen und
Marburg Strukturkommissionen ge-
bildet; im Bereich der klinischen
Medizin mit dem jeweiligen Uni-
versitätsklinikum. Der jeweiligen
Strukturkommission gehören min-
destens eine Vertreterin oder ein
Vertreter des Dekanats und des
Präsidiums sowie im Bereich der
klinischen Medizin des Univer-
sitätsklinikums an. In der für die
Standorte Gießen und Marburg ge-
bildeten Strukturkommission sind
beide Dekanate und beide Präsidi-
en vertreten. Nach Behandlung
durch die zuständigen Hochschul-
gremien wird das Universitätsklini-
kum in Angelegenheiten der klini-
schen Medizin um Zustimmung ge-
beten. Das Ergebnis der Abstim-
mung zwischen Universität und
Universitätsklinikum wird in der
Struktur- und Entwicklungsplanung
nach § 88 Abs. 2 und 5 berücksich-
tigt unter dem Vorbehalt, dass die
Finanzierung gesichert werden
kann. Kommt ein Einvernehmen
mit einem Universitätsklinikum in
privater Rechtsform nicht zustande,
kann das Verfahren nach § 25a 
Abs. 4 des Gesetzes für die hessi-
schen Universitätskliniken durch-
geführt werden. Satz 6 gilt entspre-
chend. Bei der Bildung Klinischer
Zentren nach § 24 Abs. 4 des Geset-
zes für die hessischen Universitäts-
kliniken sind die Festlegungen der
Strukturplanung zu berücksichti-
gen.“

b) Als neuer Abs. 2 wird eingefügt:

„(2) Bei Berufungsverfahren für
klinische Professuren wird ein Ver-
treter des Universitätsklinikums be-
teiligt. Das Universitätsklinikum
kann einem Berufungsvorschlag wi-
dersprechen, wenn die Bewerberin
oder der Bewerber für die Wahr-
nehmung der Aufgaben in der
Krankenversorgung nicht geeignet
ist. Der Widerspruch ist gegenüber
der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten der Universität schriftlich zu be-
gründen. Im Falle des Widerspruchs
entscheidet das Ministerium nach
Anhörung der Berufungskommissi-
on.“

c) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Abs. 2 gilt auch für ein Uni-
versitätsklinikum in privater
Rechtsform mit der Maßgabe, dass
in Konfliktfällen das Verfahren3) Ändert GVBl. II 70-205
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nach § 25a Abs. 4 des Gesetzes für
die hessischen Universitätskliniken
durchzuführen ist. Die Letztent-
scheidungskompetenz des Ministe-
riums für Wissenschaft und Kunst
bleibt in Berufungsverfahren gege-
ben.“

d) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 4.

3. Dem § 59 Abs. 1 werden folgende Sät-
ze 3 und 4 angefügt:

„Das Amt der Dekanin oder des De-
kans kann hauptamtlich oder neben-
amtlich wahrgenommen werden. Die
Entscheidung hierüber trifft der Se-
nat.“

4. § 60 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Sie kann ihr aufgrund des § 40
Abs. 1 Satz 2 des Arzneimittelge-
setzes zur Prüfung vorgelegte For-
schungsvorhaben bewerten.“

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort
„Einzelheiten“ die Worte „zu den
Aufgaben der Ethikkommission“
sowie ein Komma eingefügt.

Artikel 3

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006
in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 15. Dezember 2005

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r

K o c h f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

C o r t s


